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Satzung  
über die Übertragung von Aufgaben 

im Vollzug fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften 

Die kreisfreie Stadt Dessau erlässt aufgrund von § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung 
fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften (Fl/GFlH-AG) vom 22.12.2004 
(GVBl. LSA S. 866) in der jeweils gültigen Fassung folgende Satzung: 

§ 1 Beleihung 
Die kreisfreie Stadt Dessau überträgt den von Ihr vertraglich beliehenen Tierärzten und 
Fleischkontrolleuren folgende Aufgaben: 
- Durchführung der amtlichen Untersuchungen einschließlich der Ausstellung der erforder-

lichen Bescheinigungen und die Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen An-
forderungen an das Gewinnen, Behandeln, Zubereiten und Inverkehrbringen von Fleisch 
(§ 22 a des Fleischhygienegesetzes) bei Hausschlachtungen. 

§ 2 Gebührenerhebung 
Die Beliehenen erheben für die Wahrnehmung der nach § 1 übertragenen Aufgaben Gebüh-
ren und Auslagen nach Maßgabe von §§ 4, 5 und 8 Fl/GFlH-AG in der jeweils gültigen Fas-
sung. 

§ 3 Vertragliche Regelung 
Das Beleihungsverhältnis erfolgt in Form eines Vertrag zwischen der kreisfreien Stadt Des-
sau und dem/der Beliehenen. 

§ 4 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Dessau, den 6.3.2006 
 
 
H.-G. Otto 
Oberbürgermeister 
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